Zwischen der Firma ……………………………………………………… [Firmenbezeichnung und Anschrift]
(im Folgenden kurz „Arbeitgeber/in“)

und Frau/Herrn …………………………………………………………… [Name und Anschrift]
(im Folgenden kurz „Arbeitnehmer/in“) 

wird die nachfolgende 

Vereinbarung über die Gewährung einer steuerfreien Mitarbeiterprämie 2025
 
abgeschlossen:

[Variante A: Einmalzahlung:] 
Der/Die Arbeitnehmer/in erhält für das Kalenderjahr 2025 eine Mitarbeiterprämie gemäß § 124b Z. 478 EStG in Höhe von brutto € ………… [max. € 1.000,00]. Diese Mitarbeiterprämie wird als einmaliger Betrag mit der Abrechnung für den Monat  …………………………………… ausbezahlt. 
ODER:
[Variante B: Quartalsweise Zahlung ab dem dritten Quartal 2025:] 
Der/Die Arbeitnehmer/in erhält für das Kalenderjahr 2025 eine Mitarbeiterprämie gemäß § 124b Z. 478 EStG in Höhe von brutto € ………… [max. € 1.000,00], die gleichmäßig auf das dritte Quartal (Fälligkeit mit der Abrechnung für August 2025) und das vierte Quartal (Fälligkeit mit der Abrechnung für November 2025) verteilt wird.
ODER:
[Variante C: Monatliche Zahlung rückwirkend per Jahresanfang:] 
Der/Die Arbeitnehmer/in erhält für das Kalenderjahr 2025 eine Mitarbeiterprämie gemäß § 124b Z. 478 EStG in Höhe von monatlich brutto € ………… [max. € 83,33] als Zulage zum monatlichen Gehalt/Lohn zwölfmal jährlich ausbezahlt. Eine Einbeziehung in die Sonderzahlungen erfolgt nicht, da die Prämie bereits unter Berücksichtigung der Sonderzahlungen kalkuliert ist.
ODER:
[Variante D: Monatliche Zahlung mit Beginn ab Juli 2025:] 
Der/Die Arbeitnehmer/in erhält für das Kalenderjahr 2025, beginnend ab dem Monat Juli 2025 eine Mitarbeiterprämie gemäß § 124b Z. 478 EStG in Höhe von monatlich brutto € ………… [max. € 166,66] als Zulage zum monatlichen Gehalt/Lohn. Eine Einbeziehung in die Sonderzahlungen erfolgt nicht, da die Prämie bereits unter Berücksichtigung der Sonderzahlungen kalkuliert ist.

[Optional bei sämtlichen Varianten:] Bei Ein- oder Austritt während des Kalenderjahres/Kalendermonats* gebührt die jährliche/quartalsweise/monatliche* Mitarbeiterprämie im aliquoten Ausmaß. Für Zeiträume des ruhenden Dienstverhältnisses (z.B. Bildungskarenz, unbezahlter Urlaub) gebührt keine Mitarbeiterprämie, für Zeiträume eines verminderten Entgeltanspruchs (z.B. 50 % Krankenentgelt) gebührt die Prämie im entsprechend verminderten Ausmaß.
*Nichtzutreffendes streichen

Die Mitarbeiterprämie wird gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen – bei Vorliegen aller Voraussetzungen – lohnsteuerfrei ausbezahlt. In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich festgehalten, dass die Gewährung sowohl dem Grunde nach als auch der Höhe nach auf sachlichen, betriebsbezogenen Gründen beruht. Gemeinsam mit einer etwaig gewährten steuerfreien Gewinnbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Z. 35 EStG beträgt der maximale Steuerfreibetrag insgesamt brutto € 3.000. Nicht begünstigt ist die Mitarbeiterprämie 2025 in der Sozialversicherung bzw. hinsichtlich der Lohnnebenkosten.  

Im Hinblick auf die sondergesetzliche Möglichkeit der steuerfreien Gewährung für das Kalenderjahr 2025 gilt die gegenständliche Vereinbarung ausschließlich für 2025. Es wird daher ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus der in dieser Vereinbarung angeführten Mitarbeiterprämie kein Rechtsanspruch für zukünftige Prämienzahlungen durch den/die Arbeitgeber/in über den genannten Zeitraum hinaus abgeleitet werden kann. 



............................................................	............................................................	
Ort, Datum	Ort, Datum	


............................................................	............................................................	        Unterschrift Geschäftsleitung	Unterschrift Arbeitnehmer/in

Zwischen der Firma  ………………………………………………………  [ Firmenbezeichnung und Anschrift ]   (im Folgenden kurz „ Arbeitgebe r /in“)     und Frau/Herrn …………………………… …… ………………………… [ Name und Anschrift ]   (im Folgenden kurz „Arbeitnehmer/in“)       wird  die nachfolgende       Vereinbarung über  die Gewährung  eine r   steuerfreie n  Mitarbeiterprämie  2025       abgeschlossen:     [ Variante   A:   Einmalzahlung: ]    Der/Die Arbeitnehmer/in erhält  für das Kalenderjahr 202 5 eine Mitarbeiterprämie  gemäß §   124b  Z.   478 EStG   in Höhe von   brutto € ………… [ max.   €   1 .000,00 ] .  Diese Mitarbeiterprämie  wird als  einmaliger  Betrag   mit der Abrechnung für den Monat  ……………………………………  ausbezahlt .    ODER:   [ Variante   B:   Quartalsweise Zahlung  ab dem dritten Quartal 2025 : ]    Der/Die Arbeitnehmer/in erhält für das Kalenderjahr 2025 eine Mitarbeiterprämie gemäß §   124b  Z.   478 EStG   in Höhe von  brutto €   ………… [ max.   €   1.000 , 00 ] , die gleichmäßig auf  das dritte Quartal  (Fälligkeit mit der  Abrechnung für August 2025)   und  das  vierte Quartal   (Fälligkeit mit der Abrechnung  für  November 2025) verteilt wird.   ODER:   [ Variante   C :   Monatliche Z ahlung   rückwirkend per Jahresanfang : ]    Der/Die Arbeitnehmer/in erhält für das Kalenderjahr 2025 eine Mitarbeiterprämie gemäß §   124b  Z.   478 EStG   in Höhe von  monatlich  brutto €   ………… [ max.   €   83 , 33 ]  als Zulage zum monatlichen  Gehalt/Lohn  zwölfmal   jährlich  ausbezahlt. Eine Einbeziehung in die Sonderzahlungen erfolgt nicht, da  die Prämie bereits unter Berücksichtigung der Sonderzahlungen kalkuliert ist .   ODER:   [ Variante   D :   Monatliche Z ahlung   mit  Beginn ab Juli 2025 : ]    Der/Die Arbeitnehmer/in erhält für das Kalenderjahr 2025 , beginnend ab dem Monat Juli 2025   eine  Mitarbeiterprämie gemäß §   124b Z.   478 EStG   in Höhe von monatlich  brutto €   ………… [ max.   €   166 , 66 ]  als Zulage zum monatlichen Gehalt/Lohn .   Eine Einbeziehung in die Sonderzahlungen erfolgt nicht, da  die Prämie bereits unter Berücksichtigung der Sonderzahlungen kalkuliert ist.     [ Optional bei sämtlichen Varianten: ] Bei Ein -   oder Austritt während des  Kalender jahres /Kal ender monats *   gebührt die  j ährliche/quar talsw eise/ monatliche *   Mitarbeiterprämie im aliquoten Ausmaß. Für Zeiträume des ruhenden Dienstverhältnisses (z.B.  Bildungskarenz, unbezahlter Urlaub) gebührt keine Mitarbeiterprämie, für Zeiträume eines  verminderten Entgeltanspruchs (z.B. 50   % Krankenentgelt) gebührt die Prämi e im entsprechend  verminderten Ausmaß .   * Ni chtzutreffendes  streichen     Die Mitarbeiterprämie  wird   gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen  –   bei Vorliegen aller  Voraussetzungen   –   lohnsteuerfrei   ausbezahlt .   In diesem Zusammenhang wird  ausdrücklich   festgehalten, dass   die Gewährung  sowohl dem Grunde nach als auch der Höhe nach  auf sachlichen,  betriebsbezogenen Gründen beruht.   Gemeinsam mit einer etwaig   gewährten  steuerfreien  Gewinnbeteiligung   gemäß § 3 Abs. 1 Z. 35 EStG  beträgt der maximale   Steuerfrei betrag  insgesamt   brutto   € 3.000 .   Nicht begünstigt ist die Mitarbeiterprämie  2025  in der Sozialversicherung  bzw.  hinsichtlich der   Lohnnebenkosten.        Im Hinblick auf die sondergesetzliche Möglichkeit der  steuerfreien   Gewährung  für das Kalenderjahr  2025  gilt die   gegenständliche   V ereinbarung  ausschließlich für  2025 . Es wird  daher  ausdrücklich darauf 

